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RS OGH 1979/5/25 8Ob64/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1979

Norm

ABGB §1320 B2

Rechtssatz

Teilnehmer des Straßenverkehrs, die durch auf die Straße laufende Rinder in hohem Grade gefährdet werden, müssen

einen im konkreten Fall durch die Verwendung eines Elektrozaunes nur unzureichenden Schutz nicht im Hinblick auf

den Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften oder aus Gründen der Betriebsrentabilität in Kauf nehmen.

Entscheidungstexte

8 Ob 64/79
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